
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/7/2 15Os70/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1992

Norm

StPO §467 Abs5

StPO §489 Abs1

Rechtssatz

Gemäß §§ 467 Abs 5, 489 Abs 1 StPO hat der Einzelrichter unzulässige oder verspätete Berufungen dem

Rechtsmittelgericht vorzulegen; keineswegs ist er befugt, derartige Rechtsmittel selbst zurückzuweisen (SSt 35/58,

Mayerhofer - Rieder StPO 3.Auflage ENr 27 zu § 467).

Entscheidungstexte

15 Os 70/92

Entscheidungstext OGH 02.07.1992 15 Os 70/92
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